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1. Vorwort 
Ein wesentliches Ziel der von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern entwi-
ckelten Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist die Festlegung ei-
nes abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden 
und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Überwachung der Betriebe. 
Ausdruck dieser Zielsetzung ist die Erarbeitung eines gemeinsamen Grundverständ-
nisses in Form von Grundsätzen und Leitlinien zu zentralen Themen. Die Leitlinien 
beschreiben gemäß § 20 Absatz 1 SGB VII und § 21 Absatz 3 Nummer 1 ArbSchG 
die Vorgehensweisen der für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden und der 
Unfallversicherungsträger für die Beratung und Überwachung der Betriebe. 

Die Leitlinien formulieren einen fachlichen Rahmen, der gewährleistet, dass konkrete 
Überwachungs- und Beratungskonzepte inhaltlich gleichgerichtet und in Funktionalität 
und Anforderungsprofil gleichwertig ausgestaltet sind. Sie sind gemäß Artikel 3 Absatz 
1 Satz 1 der „Rahmenvereinbarung über das Zusammenwirken der staatlichen Arbeits-
schutzbehörden der Länder und der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im 
Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)“ bei der Planung 
und Durchführung der Beratungs- und Überwachungstätigkeiten zu berücksichtigen. 

Die hier vorliegende Leitlinie ist ein wesentliches Element bei der Erreichung des Ziels 
der GDA, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch einen effizient und 
systematisch wahrgenommenen Arbeitsschutz in Zeiten der aktuellen Pandemie zu 
gewährleisten und zu fördern. 

Arbeitsschutz muss selbstverständlicher Bestandteil betrieblicher Prozesse und Ent-
scheidungen sein. Die aktuelle Pandemie verlangt den Betrieben neue und zusätzliche 
Anstrengungen im Arbeitsschutz ab. Arbeitsbedingte Infektionen durch SARS-CoV-2 
müssen so gut wie möglich verhütet werden. Um Betriebe und Einrichtungen hier ent-
sprechend zu unterstützen, ist es unabdingbar, dass das Aufsichtspersonal der Länder 
und Unfallversicherungsträger ein gemeinsames Verständnis zu den Inhalten und der 
Bewertung des Arbeitsschutzes zur Abwehr von SARS-CoV-2 Infektionen bei der Ar-
beit hat. Nur so kann in den Betrieben eine verlässliche Beratung und Überwachung 
zur Vermeidung von arbeitsbedingten Covid-19-Erkrankungen erfolgen. Das Thema 
ist für die GDA-Träger eine große Herausforderung. Gemeinsam mit den Sozialpart-
nern haben wir den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung entwi-
ckelt. Der Standard soll den Betrieben Orientierung geben, die neuen und besonderen 
Herausforderungen im Arbeitsschutz zu meistern. Diese Leitlinie dient dazu, durch ein 
gleichgerichtetes Handeln der für die Beratung und Überwachung zuständigen Lan-
desbehörden und Unfallversicherungsträger die Umsetzung des SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandards in den Betrieben zu unterstützen. 

Berlin, 18. Mai 2020 
Die Vorsitzenden der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 
 

Peer-Oliver Villwock 

 

Markus Leßmann 

 

Dr. Stefan Hussy 

 



 

5 
 

Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales 

Länderausschuss für Ar-
beitsschutz und Sicher-

heitstechnik 

Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung 

2. Einleitung 
Im Pandemiefall ist die Einleitung geeigneter Abwehrmaßnahmen eine staatliche Auf-
gabe des Bevölkerungsschutzes. Auf betrieblicher Ebene ist die von den staatlichen 
Stellen festgestellte Infektionsgefährdung zugleich auch eine Gefährdung für die Si-
cherheit und die Gesundheit der Beschäftigten.  

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung konkretisiert im gegen-
wärtigen Infektionsgeschehen die besonderen Anforderungen an die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit. Er füllt damit die Vorgaben 
des Arbeitsschutzgesetzes aus, wonach Gesundheitsgefahren bei der Arbeit mög-
lichst vermieden, zumindest aber gering gehalten werden müssen. In Zeiten der Pan-
demie sind die Arbeitgeber auch schon aufgrund ihrer arbeitsrechtlichen Fürsorge-
pflicht verpflichtet, Infektionsgefährdungen wo immer möglich zu unterbinden. 

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung gibt dem Arbeitgeber 
Sicherheit bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen, wie zum 
Beispiel zusätzliche Hygieneregeln, Abstandsgebote und organisatorische Regelun-
gen zur Minimierung von Kontakten zwischen Beschäftigten sowie zu Kunden und Ge-
schäftspartnern. Er ist zugleich eine wichtige Grundlage für die Aufsichtsbehörden und 
die Aufsichtsdienste bei der Beratung und Überwachung der Betriebe. Bei Bedarf kön-
nen Schutzmaßnahmen durch Anordnungen durchgesetzt und Verstöße notfalls mit 
einem Bußgeld sanktioniert werden.  

3. Ziele und Zielgruppen 
Die Leitlinie dient dem Ziel, zur Abwehr von SARS-CoV-2 Infektionen bei der Arbeit 
und zur Vermeidung von arbeitsbedingten Covid-19-Erkrankungen die für das Auf-
sichtshandeln 

• relevanten Anforderungen an den Pflichtenkreis der Arbeitgeber im Arbeitsschutz 
zu beschreiben  

• und damit für den Pandemiefall zugleich einheitliche Maßstäbe für eine an gemein-
samen Kriterien orientierte Bewertung zum Beispiel von Prüfergebnissen nach Be-
triebsbesichtigungen festzulegen. 

Zielgruppe der Leitlinie sind die Obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder und die 
Präventionsleitungen der Unfallversicherungsträger. Die Leitlinie gibt den Präventions-
leitungen der Unfallversicherungsträger und den Obersten Arbeitsschutzbehörden der 
Länder Maßstäbe an die Hand, um während der aktuellen Pandemie die im SGB VII 
und im ArbSchG geforderte gemeinsame Beratungs- und Überwachungsstrategie im 
Arbeitsschutz durch ein abgestimmtes Aufsichtshandeln umsetzen zu können. Sie 
dient der fachlichen Verständigung im Hinblick auf das Verwaltungshandeln der Betei-
ligten. Die Leitlinie legt den Rahmen für die Beratung und Überwachung der Arbeitge-
ber/Unternehmer bei der Wahrnehmung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber ihren 
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Beschäftigten/Versicherten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 fest. Sie ist nicht als 
konkrete Arbeitsanleitung zu verstehen. Die detaillierte Umsetzung in die jeweilige Pra-
xis der Aufsichtsdienste bleibt angesichts der Variabilität der Aufsichts- und Beratungs-
konzepte den einzelnen Ländern und Unfallversicherungsträgern vorbehalten. 

4. Rechtliche Grundlagen 
• Arbeitsschutzgesetz 

• Arbeitssicherheitsgesetz 

• Arbeitsstättenverordnung 

• Betriebssicherheitsverordnung 

• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 

• DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 

• VSG 1.1 „Allgemeine Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz“ 

• VSG 1.2 „Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung“ 

5. Beratung und Überwachung im Rahmen von SARS-CoV-2 
Grundlage für die Beratung und Überwachung durch die für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Landesbehörden und die Präventionsdienste der Unfallversicherungsträ-
ger zur Abwehr von SARS-CoV-2 Infektionen bei der Arbeit und zur Vermeidung von 
arbeitsbedingten Covid-19-Erkrankungen ist der im Anhang aufgeführte SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandard. 

Zum Schutz der Beschäftigten, die tätigkeitsbedingt mit SARS-CoV-2 umgehen, sind 
zusätzlich die Biostoffverordnung und insbesondere die Technischen Regeln TRBA 
100 und 250 maßgeblich. Hier werden spezifische Schutzmaßnahmen beschrieben. 
SARS-CoV-2 ist als biologischer Arbeitsstoff in die Risikogruppe 3 eingestuft. 
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Anhang  SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vom 16. April 2020 
   (Bekanntmachung vom 20. April 2020, GMBl. S. 303 ff.) 

I. Arbeiten in der Pandemie - mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft das gesellschaftliche sowie wirtschaftliche 
Leben gleichermaßen, Beschäftigte und Nichtbeschäftigte. Diese Pandemielage ist 
eine Gefahr für die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Personen und zugleich 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das 
Leben jedes Einzelnen. Sie betrifft jegliche wirtschaftliche Aktivität und damit die ganze 
Arbeitswelt. Sicherheit und Gesundheitsschutz und das Hochfahren der Wirtschaft 
können nur im Gleichklang funktionieren, soll ein Stop-and-Go-Effekt vermieden wer-
den. Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen verfol-
gen das Ziel, durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu schüt-
zen, die Gesundheit von Beschäftigten zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität wieder-
herzustellen und zugleich einen mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektions-
kurven herzustellen. Dabei ist die Rangfolge von technischen über organisatorischen 
bis hin zu personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten. Zwei klare Grunds-
ätze gelten: 

• Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei de-
nen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bede-
ckungen zur Verfügung gestellt und getragen werden. 

• Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkäl-
tung) oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. 
(Ausnahme: Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen; siehe RKI Empfehlungen). 
Der Arbeitgeber hat (z.B. im Rahmen von „Infektions-Notfallplänen“) ein Verfahren 
zur Abklärung von Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber; siehe RKI-Empfehlungen) fest-
zulegen. 

II.  Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnah-
men zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt 
der Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeit-
geber hat sich von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten 
zu lassen sowie mit den betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen. Hat der 
Betrieb einen Arbeitsschutzausschuss, koordiniert dieser zeitnah die Umsetzung der 
zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen und unterstützt bei der Kontrolle ihrer Wirk-
samkeit. Alternativ kann auch ein Koordinations-/Krisenstab unter Leitung des Arbeit-
gebers oder einer nach § 13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter 
Mitwirkung von Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt eingerich-
tet werden. 
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Besondere technische Maßnahmen 

1. Arbeitsplatzgestaltung 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu 
anderen Personen halten. Wo dies auch durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation 
nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Transpa-
rente Abtrennungen sind bei Publikumsverkehr und möglichst auch zur Abtrennung 
der Arbeitsplätze mit ansonsten nicht gegebenem Schutzabstand zu installieren. Bü-
roarbeit ist nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen. Andernfalls sind für Büroar-
beitsplätze die freien Raumkapazitäten so zu nutzen und die Arbeit so zu organisieren, 
dass Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden können bzw. ausrei-
chende Schutzabstände gegeben sind.  

2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume 
Zur Reinigung der Hände sind hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur 
Verfügung zu stellen. Ausreichende Reinigung und Hygiene ist vorzusehen, ggf. sind 
die Reinigungsintervalle anzupassen. Dies gilt insbesondere für Sanitäreinrichtungen 
und Gemeinschaftsräume. Zur Vermeidung von Infektionen trägt auch das regelmä-
ßige Reinigen von Türklinken und Handläufen bei. In Pausenräumen und Kantinen ist 
ausreichender Abstand sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und Stühle nicht 
zu dicht beieinanderstehen. Es ist darauf zu achten, dass möglichst keine Warte-
schlangen bei der Essensaus- und Geschirrrückgabe sowie an der Kasse entstehen. 
Ggf. sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erweitern. Als Ultima Ratio sollte 
auch die Schließung von Kantinen erwogen werden. 

3. Lüftung 
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlosse-
nen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch 
das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feins-
ter Tröpfchen reduziert. Besondere Hinweise zu Raumlufttechnischen Anlagen (RLT): 
Das Übertragungsrisiko über RLT ist insgesamt als gering einzustufen. Von einer Ab-
schaltung von RLT insbesondere in Räumen, in denen Infizierte behandelt werden o-
der mit infektiösen Materialien hantiert wird, wird abgeraten, da dies zu einer Erhöhung 
der Aerosolkonzentration in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos 
führen kann. 

4. Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen, Landwirtschaft, Außen- und Lie-
ferdienste, Transporte und Fahrten innerhalb des Betriebs 

Auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-)Kontakten außerhalb der Betriebsstätte sind so-
weit möglich Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. Die Arbeitsabläufe bei die-
sen Tätigkeiten sind dahingehend zu prüfen, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, falls 
dadurch nicht zusätzliche Gefährdungen entstehen. Andernfalls sind möglichst kleine, 
feste Teams (z.B. 2 bis 3 Personen) vorzusehen, um wechselnde Kontakte innerhalb 
der Betriebsangehörigen bei Fahrten und Arbeitseinsätzen außerhalb der Betriebs-
stätte zu reduzieren. Zusätzlich sind für diese Tätigkeiten Einrichtungen zur häufigen 
Handhygiene in der Nähe der Arbeitsplätze zu schaffen. Weiterhin ist eine zusätzliche 
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Ausstattung der Firmenfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desinfektion 
und mit Papiertüchern und Müllbeuteln vorzusehen. Bei betrieblich erforderlichen 
Fahrten ist die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte 
möglichst zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Personenkreis, der ein Fahrzeug ge-
meinsam -gleichzeitig oder nacheinander -benutzt, möglichst zu beschränken, z. B. 
indem einem festgelegten Team ein Fahrzeug zu gewiesen wird. Innenräume der Fir-
menfahrzeuge sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere bei Nutzung durch mehrere 
Personen. Fahrten zur Materialbeschaffung bzw. Auslieferung sind nach Möglichkeit 
zu reduzieren, Tourenplanungen sind entsprechend zu optimieren. Bei Transport- und 
Lieferdiensten sind bei der Tourenplanung Möglichkeiten zur Nutzung sanitärer Ein-
richtungen zu berücksichtigen, da wegen der aktuellen Schließung vieler öffentlich zu-
gänglicher Toiletten und Waschräume Handhygiene nur eingeschränkt möglich ist. 

5. Infektionsschutzmaßnahmen für Sammelunterkünfte 
Für die Unterbringung in Sammelunterkünften sind möglichst kleine, feste Teams fest-
zulegen, die auch zusammenarbeiten. Diesen Teams sind nach Möglichkeit eigene 
Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitärräume, Küchen, Gemeinschaftsräume) zur Ver-
fügung zu stellen, um zusätzliche Belastungen durch schichtweise Nutzung und not-
wendige Reinigung zwischen den Nutzungen durch die einzelnen Teams zu vermei-
den. Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine Mehr-
fachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge Familien-
angehörige statthaft. Es sind zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung infizierter 
Personen vorzusehen. Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften und zu 
reinigen. Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen, da die Desin-
fektion des Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind Waschmaschi-
nen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu organisieren. 

6. Homeoffice 
Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen, insbesondere, wenn 
Büroräume von mehreren Personen mit zu geringen Schutzabständen genutzt werden 
müssten. Homeoffice kann auch einen Beitrag leisten, Beschäftigten zu ermöglichen, 
ihren Betreuungspflichten (z.B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige) nachzukom-
men. Auf der Themenseite der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de) sind 
Empfehlungen für Arbeitgeber und Beschäftigte zur Nutzung des Homeoffice aufgelis-
tet. 

7. Dienstreisen und Meetings 
Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen sollten auf das abso-
lute Minimum reduziert und alternativ soweit wie möglich technische Alternativen wie 
Telefon- oder Videokonferenzen zur Verfügung gestellt werden. Sind Präsenzveran-
staltungen unbedingt notwendig, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilneh-
mern gegeben sein. 
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Besondere organisatorische Maßnahmen  

8. Sicherstellung ausreichender Schutzabstände  
Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so anzupassen, 
dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo erfahrungsgemäß Perso-
nen-ansammlungen entstehen (Zeiterfassung, Kantine, Werkzeug- und Materialaus-
gaben, Aufzüge etc.) sollen Schutzabstände der Stehflächen z.B. mit Klebeband mar-
kiert werden. Auch bei Zusammenarbeit mehrerer Beschäftigter, z.B. in der Montage, 
sollte der Mindestabstand zwischen Beschäftigten von 1,5 m gewährleistet sein. Wo 
dies technisch oder organisatorisch nicht gewährleistet ist, sind alternative Maßnah-
men (Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen) zu treffen.  

9. Arbeitsmittel/Werkzeuge  
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. 
Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Über-
gabe an andere Personen vorzusehen. Andernfalls sind bei der Verwendung der 
Werkzeuge geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden, sofern hierdurch nicht zu-
sätzliche Gefahren (z. B. Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. Dabei sind 
ebenfalls Tragzeitbegrenzungen und die individuelle Disposition der Beschäftigten 
(z.B. Allergien) zu berücksichtigen.  

10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung  
Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen sind 
durch Maßnahmen zur zeitlichen Entzerrung (versetzte Arbeits- und Pausenzeiten, 
ggf. Schichtbetrieb) zu verringern. Bei der Aufstellung von Schichtplänen ist zur weite-
ren Verringerung innerbetrieblicher Personenkontakte darauf zu achten, möglichst die-
selben Personen zu gemeinsamen Schichten einzuteilen. Bei Beginn und Ende der 
Arbeitszeit ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen zu vermeiden, dass es 
zu einem engen Zusammentreffen mehrerer Beschäftigter (z. B. bei Zeiterfassung, in 
Umkleideräumen, Waschräumen und Duschen etc.) kommt.  

11. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA  
Besonders strikt ist auf die ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung zu achten. Die personenbe-
zogene Aufbewahrung von Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von der Alltagsklei-
dung ist zu ermöglichen. Es ist sicherstellen, dass Arbeitsbekleidung regelmäßig ge-
reinigt wird. Wenn ausgeschlossen ist, dass zusätzliche Infektionsrisiken und/oder Hy-
gienemängel (z. B. durch Verschmutzung) entstehen und hierdurch zugleich innerbe-
triebliche Personenkontakte vermieden werden können, ist den Beschäftigten das An- 
und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu ermöglichen.  

12. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände  
Zutritt betriebsfremder Personen sind nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschrän-
ken. Kontaktdaten betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlas-
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sens der Arbeitsstätte / des Betriebsgeländes sind möglichst zu dokumentieren. Be-
triebsfremde Personen müssen zusätzlich über die Maßnahmen informiert werden, die 
aktuell im Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.  

13. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  
Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine 
COVID-19-Erkrankung zu treffen. Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können 
Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein. Hierzu ist im Betrieb eine mög-
lichst kontaktlose Fiebermessung vorzusehen. Beschäftigte mit entsprechenden 
Symptomen sind aufzufordern, das Betriebsgelände umgehend zu verlassen bzw. zu-
hause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von Ar-
beitsunfähigkeit des Beschäftigten auszugehen. Die betroffenen Personen sollten sich 
umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das 
Gesundheitsamt wenden. Der Arbeitgeber sollte im betrieblichen Pandemieplan Re-
gelungen treffen, um bei bestätigten Infektionen diejenigen Personen (Beschäftigte 
und wo möglich Kunden) zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit 
der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht.  

14. Psychische Belastungen durch Corona minimieren  
Die Corona-Krise bedroht und verunsichert nicht nur Unternehmen, sondern erzeugt 
auch bei vielen Beschäftigten große Ängste. Weitere zu berücksichtigende Aspekte 
hinsichtlich psychischer Belastungen sind u.a. mögliche konflikthafte Auseinanderset-
zungen mit Kunden, langandauernde hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Bran-
chen sowie Anforderungen des Social Distancing. Diese zusätzlichen psychischen Be-
lastungen sollen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt und darauf 
basierend geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Besondere personenbezogene 
Maßnahmen  

15. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzab-
ständen sollten Mund-Nase-Bedeckungen - in besonders gefährdeten Arbeitsberei-
chen PSA - zur Verfügung gestellt und getragen werden.  

16. Unterweisung und aktive Kommunikation  
Über die eingeleiteten Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist eine umfas-
sende Kommunikation im Betrieb sicherzustellen. Unterweisungen der Führungskräfte 
sorgen für Handlungssicherheit und sollten möglichst zentral laufen. Einheitliche An-
sprechpartner sollten vorhanden und der Informationsfluss gesichert sein. Schutzmaß-
nahmen sind zu erklären und Hinweise verständlich (auch durch Hinweisschilder, Aus-
hänge, Bodenmarkierungen etc.) zu machen. Auf die Einhaltung der persönlichen und 
organisatorischen Hygieneregeln (Abstandsgebot, „Hust- und Niesetikette“, Handhy-
giene, PSA) ist hinzuweisen. Für Unterweisungen sind auch die Informationen der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hilfreich.  
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17. Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen  
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen, beziehungsweise 
anzubieten. Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, 
auch zu besonderen Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individu-
ellen Disposition. Ängste und psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert 
werden können. Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz und 
schlägt dem Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen vor, wenn die normalen Ar-
beitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Gegebenenfalls kann der Arzt / die Ärztin 
der betroffenen Person auch einen Tätigkeitswechsel empfehlen. Der Arbeitgeber er-
fährt davon nur, wenn der/die Betreffende ausdrücklich einwilligt. Arbeitsmedizinische 
Vorsorge kann telefonisch erfolgen; einige Betriebsärzte / Betriebsärztinnen bieten 
eine Hotline für die Beschäftigten an.  

III. Umsetzung und Anpassung des gemeinsamen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standards 

Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie über einen längeren Zeitraum eine 
Herausforderung an den Infektionsschutz bei der Arbeit darstellt. Um diesen beson-
deren Herausforderungen gerecht zu werden und eine bundesweit und branchen-
übergreifend einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen, wird 

• das BMAS einen zeitlich befristeten Beraterkreis „Schutzmaßnahmen am Arbeits-
platz zur Prävention von SARS-CoV-2“ einrichten*, um zeitnah und koordiniert auf 
die weitere Entwicklung der Pandemie reagieren und ggf. notwendige Anpassun-
gen am vorliegenden Arbeitsschutzstandard vornehmen zu können. Mitglieder sol-
len Vertreter/innen von BMAS und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA), Robert-Koch Institut (RKI), je zwei Vertreter des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA), von Unfallversicherungsträgern (UVT), Ländern sowie Sachverstän-
dige sein.  

• der vorliegende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard bei Bedarfs durch die Unfall-
versicherungsträger sowie gegebenenfalls durch die Aufsichtsbehörden der Län-
der branchenspezifisch konkretisiert und ergänzt**.  

• die Bundesregierung den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard veröffentlichen und 
auf die branchenspezifischen Konkretisierungen und Ergänzungen verweisen. Sie 
bittet BAuA, BDA, DGB, DGUV und die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder 
ihre Netzwerke zur Kommunikation ebenso zu nutzen. Die beschriebenen Maß-
nahmen sind ein Beitrag dazu, eine flache Kurve von (Neu-)Infektionen sicherzu-
stellen. Die von Bund, Ländern sowie Unfallversicherungen getragene Gemein-
same Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird die Verbreitung und Anwen-
dung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und dessen weitere branchenspe-
zifischen Konkretisierungen in die betriebliche Arbeitswelt ebenfalls unterstützen. 

                                                
* Die konstituierende Sitzung fand statt am 22. April 2020. 
** Siehe https://www.dguv.de/corona/index.jsp. 
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